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RS OGH 1963/6/20 IIZR199/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1963

Norm

ABGB §1313a IIIf

AKB §2 Abs1

VersVG §43

Rechtssatz

Der gewohnheitsrechtliche Rechtssatz, wonach der Versicherer unter Umständen für Erklärungen seines

Versicherungsagenten über den Inhalt des Versicherungsvertrages einzustehen hat, läßt die Haftung des Versicherers

aus Verschulden bei Vertragsabschluß unberührt; dies gilt auch dann, wenn der Versicherer in Anspruch genommen

wird, weil der Versicherungsagent als Erfüllungsgehilfe des Versicherers die Verp9ichtung schuldhaft verletzt hat, den

Versicherungsnehmer über den Umfang der Versicherung oder das Bestehen von Risikoausschlüssen aufzuklären.
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